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GERICHTSENTSCHEIDE ZU
KÜNDIGUNG UND ANFECHTUNG

Wann gilt ein Kündigungsschreiben als empfangen? Kann ein einzelner Mieter
in einer Wohngemeinschaft eine Kündigung anfechten? Zu diesen Fragen liegen neue

Bundesgerichtsentscheide vor.

Bundesgericht bestätigt unein-
geschränkte Empfangstheorie'
Die Kündigung einer Mietwohnung muss

unter Berücksichtigung der geltenden
Kündigungsfrist, das heisst Kündigungs-
termin abzüglich Kündigungs-
frist, vor dem Kündigungstermin
vom Adressaten empfangen wer-
den. Wenn die Zeit knapp wird
und die Kündigung nun einmal

zu spät als empfangen gilt, ist sie

deshalb nicht wirkungslos, son-
dem bezieht sich auf den darauf-

folgenden Kündigungstermin. Je

nach vertraglich vereinbarten

Kündigungsterminen kann dies

einer Verlängerung des Mietver-
hältnisses um mehrere Monate

entsprechen.
Das Empfangsdatum spielt

auch bei einer Anfechtung der

Kündigung eine entscheidende
Rolle. Diese muss gemäss Art. 273 Abs. 1

OR nämlich «innert 30 Tagen nach Emp-
fang der Kündigung» eingereicht werden.

In Streitfällen versuchen Mieter und Ver-

mieter die eigene Position zu stärken, in-
dem sie die eingeschränkte oder uneinge-
schränkte Empfangstheorie für anwend-
bar beziehungsweise nicht anwendbar
erklärt haben wollen. Deshalb stellt sich

die in der Praxis entscheidende Frage:

Wann gilt die eingeschrieben per Post zu-
stellte Kündigung als empfangen?

Das Bundesgericht hat in dieser Sache

erneut bestätigt, dass für den Empfang ei-
ner Mietvertragskündigung und die Aus-
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lösung der Anfechtungsfrist die unein-
geschränkte Empfangstheorie gilt: Die
Anfechtungsfrist beginnt, wenn die Kün-
digung in den Machtbereich des Empfän-
gers oder seines Vertreters gelangt ist, so-
dass der Empfänger bei normaler Organi-
sation seiner Verhältnisse in der Lage ist,
von der Erklärung Kenntnis zu nehmen.
Kann der Postbote einen eingeschriebe-
nen Brief weder dem Adressaten noch

IN KURZE

Steuerkonsequenzen eines
Erlasses der WEG-Grundverbilligungs-
Vorschüsse
Das Bundesgericht hat einen Entscheid be-

treffend die steuerrechtliche Qualifikation

bei nachträglichem Erlass von WEG-Grund-

verbilligungsvorschüssen gefällt (BGE

140 II 353, Urteil mit diesem Suchbegriff
online abrufbar). Gewährt die Eidgenossen-

schaft einem Liegenschafteneigentümer
Grundverbilligungsvorschüsse in Form von
verzinslichen Darlehen gemäss Art. 36 ff.
des Wohnbau- und Eigentumsförderungs-

gesetzes (WEG) und erlässt sie dem Emp-

fänger im Nachhinein die noch nicht zurück-

erstatteten Vorschüsse sowie darauf auf-

gelaufene Schuldzinsen, so bildet dieser
Erlass einen steuerbaren Reinvermögens-

zugang (vgl. Ziff. 4 und 5 der Urteilserwä-

gungen). Der Erlass nicht zurückerstatteter

Grundverbilligungsvorschüsse (samt darauf

aufgelaufener Schuldzinsen) stellt weder

Finanzertrag noch übriges Einkommen dar,

sondern steht als Einkommenszufluss in

Zusammenhang mit dem unbeweglichen
Vermögen und ist dem Belegenheitskanton

(Standort der Liegenschaft) zuzuweisen

(vgl. Ziff. 7 der Urteilserwägungen).

einem ermächtigten Dritten tatsächlich
aushändigen und hinterlässt er im Brief-
kästen oder Postfach eine Abholungsein-
ladung, ist der Brief empfangen, sobald
der Empfänger gemäss Abholungseinla-

dung bei der Poststelle vom Brief
Kenntnis nehmen kann. Dabei
handelt es sich um denselben

Tag, an dem die Abholungseinla-
dung hinterlegt worden ist, wenn
vom Adressaten erwartet werden
kann, dass er die Sendung sofort
abholt, andernfalls in der Regel

um den Tag nach der Hinterle-

gung der Abholungseinladung.
Falls derAbsender jedoch Kennt-
nis davon hat, dass der Empfän-
ger in den Ferien weilt oder an-
derweitig abwesend ist, gilt die

Mitteilung als nicht wirksam zu-
gegangen.

Bundesgericht klärt Aktivlegiti-
mation bei gemeinschaftlichen
Mietverhältnissen*
In einem Rechtsstreit musste die Frage

geklärt werden, ob mehrere Mieter (zum
Beispiel in einer Wohngemeinschaft)
eine notwendige Streitgenossenschaft
bilden und nur gemeinsam eine Kündi-

gung anfechten können oder ob ein Mie-
ter die Kündigung auch alleine anfechten
kann. Die Lehre beantwortet diese Frage
nicht einheitlich und das Bundesgericht
hatte sie bisher offengelassen. Nun stellt
es klar, dass die Rechte betreffend Kündi-
gungsschutz und Erstreckung jedem Mie-
ter einzeln zustehen. Aufgrund der Re-

geln der notwendigen Streitgenossen-
schaft sind jedoch stets alle Mieter in den
Prozess einzubeziehen. Ein Kündigungs-
schütz- oder Erstreckungsbegehren hat
sich daher gegen den Vermieter und die
anderen nicht mitanfechtenden Mitmie-
ter zu richten.

Urteil des Bundesgerichts 4A_120/2014 vom
19. Mai 2014; Harald Bärtschi / Ruedi Ackermann,
Verspätete Anfechtung einer Kündigung im
Mietrecht, in: Jusletter 14. Juli 2014.
Urteil des Bundesgerichts 4A_201/2014 vom
2. Dezember 2014.
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